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I . Aufnahme .

1. Jeder , welcher an dem Unterricht der polytechnischen
Schule Theil nehmen will , hat sich vor Anfang des Schul -

jahres , dem 1. October , in den durch das Programm und

durch Anschlag an ' s schwarze Brett bekannt gemachten Tagen
und Stunden , jedenfalls aber vor seinem Eintritt , bei dem

Secretariat in dem Geschäftslocale desselben zu melden und

Folgendes vorzulegen :
a.

b

C.

E

wenn er nicht in Carlsruhe wohnhaft ist , einen Hei -

mathschein ;

ein Alterszeugniss ;
ein Zeugniss von der von ihm zuletzt besuchten öffent -

lichen Lehranstalt über Fleiss und Sitilichkeit , oder falls

er unmittelbar vorher keine besucht hälte , ein Sitten -

zeugniss von der Obrigkeit des Ortes , wo er sich im

letzten Jahre längere Zeit aufgehalten hat , in welchem

zugleich bemerkt sein muss , dass von ihm eine öffent⸗

liche Lehranstalt nicht besucht worden sei ;
ist der Aufnahmesuchende noch der elterlichen oder

vormundschafilichen Gewalt unterworfen , ein weiteres

obrigkeitlich beglaubigtes Zeugniss der Eltern oder

Plleger , dass er die Anstalt unter Zusicherung der Mittel

zur Vollführung der Studien mit ihrer Einwilligung
besuche ;

für den Fall , dass die Eltern oder Angehörigen des

Aufnahmesuchenden nicht in Carlsruhe wohnen , die

schriftliche Erklärung eines verlässigen hiesigen Ein -

wohners , welcher sich zur Uebernahmie der Aufsicht

über denselben verpflichtet , vorausgesetzt , dass der

eintretende Schüler noch minderjährig ist .
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2. Auf Vorlage dieser Zeugnisse oder die Zusicherung als -

baldiger Beibringung nach der Weisung des Directors oder

des von ihm beauftragten Commissärs , erhält der Aufnahme -

suchende einstweilen einen Meldschein , der ihm vorerst noch

kein Recht zum Besuche der Unterrichtscurse gibt ; den er

aber dem Vorstande der Classe oder Fachschule , in welche

er einzutreten wünscht , zur Aufnahmsprüfung einzuhän -

digen hat .

Mit dem Meldschein wird ihm zugleich ein Exemplar der

Geselze und Verordnungen der Anstalt gegen Unterzeichnung
eines Reverses , wodurch er sich zur Nachachtung verpflichtet ,
Zzugestellt .

3. Die Vorstände haben unter Benehmen mit den betreffen -
den Lehrern auf den Grund der vorgelegten Zeugnisse und

einer , so weit nöthig vorzunehmenden Vorprükung , der sich

jeder Neueintretende zu unterwerfen hat , die Einzeichnung
in eine bestimmte Classe oder Fachschule vorzunehmen ,
wovon der Direction Nachricht zu ertheilen ist , welche in
besonderen Fällen darüber entscheidet .

4. Die wirkliche Aufnahme unterliegt der Entscheidung
einer besonderen Aufnahmscommission , bestehend aus dem
Director der Schule , einem grossherzoglichen Commissär und
einem Lehrer der Anstalt , welche beide von dem grossher -
20glichen Ministerium des Innern ernannt werden .

Ort und Zeit des Zusammentritis dieser Aufnahmscommission
wird jeweils durch Anschlag am schwarzen Breit bekannt
gemacht . Alle Neueintretenden haben sich vor derselben per -
sönlich einzulinden und ihr die im S .1 angeführten Zeugnisse
Vorzulegen .

Unterliegt die Aufnahme keinem Anstande , so wird dieses
dem Eintretenden vorläuſig mündlich mit dem Bemerken
eröflnet , dass rücksichtlich der Empfangnahme der auszu -
fertigenden Aufnahmskarte die Bekanntmachung durch An -
schlag nachfolgen werde .

Sind bei der Aufnahmscommission die erforderlichen Zeug -
nisse nicht vollständig vorgelegt worden , wird aber ihre
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Nachlieferung zugesichert , so kann unter Festsetzung eines

Termins für deren Beibringung der einstweilige Besuch des

Unterrichts gestattet werden . Ist aber der zur Nachlieferung
der fehlenden oder mangelnden Ausweise festgesetzte Termin

abgelaufen oder auf die von Amiswegen in geeigneten Fällen

eingezogene Erkundigung keine Antwort erkolgt , so wird

die einstweilige Zulassung zum Unterrichtsbesuche zurück -

gezogen , beziehungsweise die Aufnahme verweigert , wenn

nicht durch das grossherzogliche Ministerium des Innern eine

weitere Fristgestattung erwirkt wird .

Die Aufnahme Derjenigen , welche früher von einer andern

Lehranstalt oder von einer Universität ausgewiesen worden

sind , bleibt jedenfalls der besonderen Entschliessung des

grossherzoglichen Ministeriums des Innern vorbehalten .

5. Der Besuch einzelner Vorlesungen kann von der

Direclion unter Benehmen mit den betreffenden Lehrern nur

Solchen Personen gestattet werden , die bereits ein reileres

Alter erlangt haben , und denen daher nicht wohl zugemuthet
werden kann , sich in eine bestimmte Classe oder Fachschule

einweisen zu lassen , so wie solchen Personen , welche schon

eine Fachschule einer polytechnischen Anslalt oder ein Fach -

studium an einer Universität absolvirt haben und nur noch

einige weitere Vorträge besuchen wollen . Solche Zuhörer

werden als Hospitanten betrachtet und haben für die zu

besuchenden Vorlesungen bei dem Secretariat einen für ein

halbes Jahr gültigen Meldschein zu erheben .

II . Verhältniß der Schüler zu den Lehrern und Aufſicht .

6. Die Schüler der polytechnischen Schule haben sich in

allen Angelegenheiten , welche ihre Studien und ihr Verhält -

niss zur Anstalt belreffen , zunächst an den Vorstand ihrer

Classe oder Fachschule zu wenden .

7. Die Vorstände der mathematischen Classen und Fach -

schulen haben die specielle Aufsicht über die ihnen zuge -
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